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Zuschüsse an kulturelle Vereine und Interessengruppen 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Entscheidung) 11.12.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Kulturelle Vereine und Interessengruppen erhalten für das Jahr 2025 Zuschüsse, 
deren Höhe sich – wie jedes Jahr – aus dem Verteilerplan errechnet. 
 
Sachverhalt 
 
Es liegt im öffentlichen Interesse, die Arbeit von gemeinnützigen Vereinen, die in 
Homburg und seinen Stadtteilen zur kulturellen Vielfalt beitragen, zu unterstützen. 
Die Zielsetzung kommunaler Kulturpolitik besteht zum einen darin, kulturelle 
Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger zu initiieren und zu gewährleisten. Zum 
anderen handelt es sich bei kulturellen Ausgaben einer Kommune um rein 
freiwillige Leistungen, die insbesondere in Zeiten schwieriger Haushaltslage 
allesamt auf den Prüfstand gestellt werden. 
 
Die Förderrichtlinien haben seit 2021 Bestand und weichen von dem 
ursprünglichen Gedanken der pauschalen Bezuschussung an die Vereine ab. 
Vielmehr ermöglicht sie eine gerechtere und individuell angepasste Verteilung der 
zur Verfügung stehenden Fördermittel. 
 
Der Gesamtzuschuss beläuft sich jedes Jahr auf 3.000,00 €. Hiervon erhält jeder 
antragstellende Verein einen Sockelbetrag von 20 %. Jeweils 40 % teilen sich nach 
Mitgliederzahl und Aktivitäten auf, hierfür dient ein Punktesystem, mit dessen Hilfe 
die einzelnen Kriterien zu bewerten sind. 
 
Aufteilung der Zuschüsse: 
 
Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein Jägersburg e.V.:  452,95 € 
Stiftung Schriftkultur e.V. Bruchhof-Sanddorf:               664,70 € 
Marinekameradschaft Homburg:                                     170.60 € 
homburger amateur theater e.V.:                                     218,00 €    
TV Beeden e.V.                                                                    618,50 € 
Homburger Narrenzunft e.V.:                                            875,25 € 
 
Finanzielle Auswirkungen 



 
Die Mittel stehen bei Mandant 1, Produkt 25020210, (Aufteilung Kulturförderung 
nach Zielgruppen) für das Jahr 2025 zur Verfügung. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
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